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D034512/03 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den XXX  
[…](2015) XXX draft 

  

VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 in Bezug auf die Angleichung der 
Vorschriften für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit der Verordnung (EG) 

Nr. 216/2008, kritische Instandhaltungsarbeiten und Überwachung der 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 in Bezug auf die Angleichung der 
Vorschriften für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit der Verordnung (EG) 

Nr. 216/2008, kritische Instandhaltungsarbeiten und Überwachung der 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der 
Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der 
Richtlinie 2004/36/EG1, insbesondere Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 8 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe:  

(1) Die Verordnung (EU) der Kommission Nr. 1321/20142 legt detaillierte Bestimmungen 
für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und 
luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen fest. 

(2) Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 legt Anforderungen an die 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit fest, die für den Betrieb von Luftfahrzeugen 
gelten, einschließlich der Anforderungen an Unternehmen zur Führung der 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von technisch komplizierten motorgetriebenen 
Luftfahrzeugen und von zu gewerblichen Zwecken betriebenen Luftfahrzeugen. Die 
Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 sollte aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass 
diese Anforderungen umgesetzt werden. 

(3) Es ist erforderlich, die Bedingungen festzulegen, unter denen Luftfahrtunternehmen, 
die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 zugelassen sind, in einem Drittland 
eingetragene Luftfahrzeuge betreiben dürfen, um zu gewährleisten, dass die 
einschlägigen grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang IV der Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008 eingehalten werden. 

(4) Es ist erforderlich, eine einheitliche Anwendung der Anforderungen des Programms 
für die Überwachung der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen 

1 ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1. 
2 ABl. L 362 vom 17.12.2014, S. 1.  
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innerhalb der Union zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten die Bestimmungen in 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 betreffend die durch die zuständigen 
Behörden vorzunehmende Umsetzung eines Programms zur Überwachung der 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen geändert werden.  

(5) Es ist notwendig, die mit der Durchführung der Instandhaltung verbundenen Risiken 
zu verringern und insbesondere sicherzustellen, dass die notwendigen Maßnahmen 
von den betreffenden Personen und Organisationen ergriffen werden, um während der 
Durchführung der Instandhaltung gemachte Fehler zu erkennen, die die Flugsicherheit 
beeinträchtigen können. Daher sollten die Anforderungen an die Durchführung der 
Instandhaltung in Anhang I und Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 
geändert werden.  

(6) Die Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(7) Es ist erforderlich, der Luftfahrtindustrie und den Verwaltungen in den 
Mitgliedstaaten genügend Zeit zur Anpassung an den geänderten Rechtsrahmen 
einzuräumen. Daher sollte für die Verordnung als Ganzes ein späteres 
Anwendungsdatum vorgesehen werden. 

(8) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stimmen mit der 
Stellungnahme der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, die gemäß Artikel 19 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 vorgelegt wurde, überein.  

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des durch Artikel 65 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 wird wie folgt geändert:  

(1) Artikel 1 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Mit dieser Verordnung werden gemeinsame technische Anforderungen und 
Verwaltungsverfahren festgelegt, um Folgendes sicherzustellen: 

a) die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen, einschließlich 
Komponenten für den Einbau darin, die 

i) in einem Mitgliedstaat eingetragen sind, es sei denn, die behördliche 
Sicherheitsaufsicht hierfür wurde einem Drittland übertragen und sie 
werden nicht von einem EU-Betreiber eingesetzt, oder 

ii) in einem Drittland eingetragen sind und von einem EU-Betreiber 
eingesetzt werden, wenn die behördliche Sicherheitsaufsicht hierfür 
einem Mitgliedstaat übertragen wurde; 
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b) die Einhaltung der in der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 festgelegten 
grundlegenden Anforderungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit 
von in einem Drittland eingetragenen Luftfahrzeugen und von Komponenten 
für den Einbau in Luftfahrzeuge, für die die behördliche Sicherheitsaufsicht 
nicht einem Mitgliedstaat übertragen wurde und die auf „Dry-Lease“-Basis von 
einem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates3 zugelassenen Luftfahrtunternehmen angemietet 
werden.“ 

(2) Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

(a) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) „Flugbetrieb im gewerblichen Luftverkehr“ den Betrieb von 
Luftfahrzeugen zur Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post gegen 
Entgelt oder sonstige geldwerte Gegenleistungen;“ 

(b) Die folgenden Buchstaben werden angefügt: 

„n) „kritische Instandhaltungsaufgabe“ eine Aufgabe, bei der der 
Zusammenbau eines Systems oder eines Teils eines Luftfahrzeugs, 
Triebwerks oder Propellers oder ein Eingriff in ein solches erfolgt und 
bei der die Flugsicherheit im Fall einer fehlerhaften Durchführung 
unmittelbar gefährdet werden könnte; 

o) „gewerblicher spezialisierter Flugbetrieb“ denjenigen Flugbetrieb, der 
den Anforderungen von Teil-ORO, Abschnitt SPO gemäß Anhang III der 
Verordnung (EU) Nr. 965/20124 der Kommission unterliegt; 

p) „beschränkter Flugbetrieb“ den Betrieb von anderen als technisch 
komplizierten motorgetriebenen Luftfahrzeugen für: 

i) Flüge von Privatpersonen auf Kostenteilungsbasis unter der 
Bedingung, dass die direkten Kosten von allen Insassen des 
Luftfahrzeugs, einschließlich des Piloten, geteilt werden und die 
Anzahl der Personen, die die direkten Kosten teilen, auf sechs 
begrenzt ist;  

ii) Wettbewerbsflüge oder Schauflüge unter der Bedingung, dass das 
Entgelt oder jede geldwerte Gegenleistung für solche Flüge 
beschränkt ist auf die Deckung der direkten Kosten und einen 
angemessenen Beitrag zu den jährlichen Kosten sowie von Preisen, 
deren Wert einen von der zuständigen Behörde festgelegten Wert 
nicht übersteigen darf;  

3 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 
über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft 
(ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3).  

4 Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer 
Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 296 vom 25.10.2012, S. 1).  
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iii) Einführungsflüge, Flüge zum Zwecke des Absetzens von 
Fallschirmspringern, Flüge zum Schleppen von Segelflugzeugen 
oder Kunstflüge, die entweder von einer Ausbildungsorganisation 
mit Hauptgeschäftssitz in einem Mitgliedstaat und mit einer gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission5 erteilten 
Genehmigung durchgeführt werden, oder die von einer mit dem 
Ziel der Förderung des Flugsports oder der Freizeitluftfahrt 
errichteten Organisation durchgeführt werden, unter der 
Bedingung, dass das Luftfahrzeug von der Organisation auf der 
Grundlage von Eigentumsrechten oder einer Anmietung ohne 
Besatzung (Dry Lease) betrieben wird, der Flug keinen außerhalb 
der Organisation verteilten Gewinn erwirtschaftet und solche Flüge 
bei Beteiligung von Nichtmitgliedern der Organisation nur eine 
unbedeutende Tätigkeit der Organisation darstellen; 

für die Zwecke der vorliegenden Verordnung gilt „beschränkter 
Flugbetrieb“ nicht als Flugbetrieb im gewerblichen Luftverkehr oder 
gewerblicher spezialisierter Flugbetrieb;  

q) „Einführungsflug“ einen Einführungsflug im Sinne von Artikel 2 
Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012;  

r) „Wettbewerbsflug“ einen Wettbewerbsflug im Sinne von Artikel 2 
Absatz 10 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012;  

s) „Schauflug“ einen Schauflug im Sinne von Artikel 2 Absatz 11 der 
Verordnung (EU) Nr. 965/2012.“ 

(3) Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

(a) Die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„1. Die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von in Artikel 1 Buchstabe a 
genannten Luftfahrzeugen und Komponenten für den Einbau darin ist 
gemäß den Bestimmungen in Anhang I sicherzustellen. 

2. Organisationen und Personal, die in die Aufrechterhaltung der 
Lufttüchtigkeit von in Artikel 1 Buchstabe a genannten Luftfahrzeugen 
und Komponenten für den Einbau darin, einschließlich Instandhaltung, 
einbezogen sind, müssen Anhang I und gegebenenfalls die 
Bestimmungen der Artikel 4 und 5 erfüllen. 

3. Abweichend von Absatz 1 ist die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit 
von in Artikel 1 Buchstabe a genannten Luftfahrzeugen, die über eine 
Fluggenehmigung verfügen, auf der Grundlage der Vorkehrungen für die 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit sicherzustellen, die in der gemäß 

5 Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur Festlegung technischer 
Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311 
vom 25.11.2011, S. 1).  
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Anhang I (Teil-21) der Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission 
erteilten Fluggenehmigung festgelegt wurden.“ 

(b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„5. Die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von in Artikel 1 Buchstabe b 
genannten Luftfahrzeugen und Komponenten für den Einbau darin ist 
gemäß den Bestimmungen in Anhang Va sicherzustellen.“ 

(4) Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Genehmigungen als Instandhaltungsbetrieb sind gemäß den Bestimmungen 
von Anhang I Unterabschnitt F bzw. Anhang II zu erteilen.“ 

(5) Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

(a) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe c hinzugefügt: 

„c) für in einem Drittland eingetragene und auf „Dry-Lease“-Basis von 
Luftfahrtunternehmen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 
zugelassen sind, angemietete Luftfahrzeugen bis 25. August 2017 die 
Anforderungen des Anhangs Va.“ 

(b) Folgender Absatz 2a wird eingefügt:  

„2a. Abweichend von Absatz 1 gelten die Anforderungen für Luftfahrzeuge, 
die im gewerblichen spezialisierten Flugbetrieb und im Flugbetrieb im 
gewerblichen Luftverkehr von anderen als Luftfahrtunternehmen 
eingesetzt werden, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 
zugelassen sind, entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 965/2012, 
geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 379/2014, ab dem 21. April 
2017. 

Bis zu diesem Zeitpunkt gilt: 

– Die Bestimmungen von Punkt M.A.201(f) des Anhangs I gelten für 
technisch komplizierte motorgetriebene Luftfahrzeuge, die von 
Betreibern eingesetzt werden, für die ein Mitgliedstaat eine 
Genehmigung für gewerblichen Betrieb vorschreibt, bei denen es 
sich nicht um gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 
zugelassene Luftfahrtunternehmen handelt, sowie für gewerbliche 
Ausbildungsorganisationen; 

– die Bestimmungen von Punkt M.A.201(h) des Anhangs I gelten für 
andere als technisch komplizierte motorgetriebene Luftfahrzeuge, 
die von Betreibern eingesetzt werden, für die ein Mitgliedstaat eine 
Genehmigung für gewerblichen Betrieb vorschreibt, bei denen es 
sich nicht um gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 
zugelassene Luftfahrtunternehmen handelt, sowie für gewerbliche 
Ausbildungsorganisationen; 
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– die Bestimmungen von Punkt M.A.306(a) des Anhangs I gelten für 
Luftfahrzeuge, die von gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 
zugelassenen Luftfahrtunternehmen eingesetzt werden, und für 
Luftfahrzeuge, die von Betreibern eingesetzt werden, für die ein 
Mitgliedstaat eine Genehmigung für gewerblichen Betrieb 
vorschreibt; 

– die Bestimmungen von Punkt M.A.801(c) des Anhangs I gelten für 
ELA1-Luftfahrzeuge, die nicht von gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1008/2008 zugelassenen Luftfahrtunternehmen und nicht von 
gewerblichen Ausbildungsorganisationen eingesetzt werden; 

– die Bestimmungen von Punkt M.A.803(b) des Anhangs I gelten für 
nicht technisch komplizierte motorgetriebene Luftfahrzeuge mit 
einer höchstzulässigen Startmasse (MTOM) von 2730 kg und 
darunter, Segelflugzeuge, Motorsegler oder Ballone, die nicht von 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 zugelassenen 
Luftfahrtunternehmen oder Betreibern, für die ein Mitgliedstaat 
eine Genehmigung für gewerblichen Betrieb vorschreibt, oder 
gewerblichen Ausbildungsorganisationen eingesetzt werden;  

– die Bestimmungen von Punkt M.A.901(g) des Anhangs I gelten für 
ELA1-Luftfahrzeuge, die nicht von gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1008/2008 zugelassenen Luftfahrtunternehmen oder 
Betreibern, für die ein Mitgliedstaat eine Genehmigung für 
gewerblichen Betrieb vorschreibt, oder gewerblichen 
Ausbildungsorganisationen eingesetzt werden.“  

(6) Anhang I (Teil-M) wird gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.  

(7) Anhang II (Teil-145) wird gemäß Anhang II dieser Verordnung geändert. 

(8) Anhang III (Teil-66) wird gemäß Anhang III der vorliegenden Verordnung geändert. 

(9) Der Text in Anhang IV der vorliegenden Verordnung wird als Anhang Va (Teil-T) 
eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 25. August 2016. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 
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Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
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